
O r d n u n g  
zusammengestellt 

nu8 «Il'il l!ea 0l;li^nle.ri>i^'n ^evorclmin^eil ^ur Ile-

c^eluiu^ tleK ^aiiwe^nZ in l!er cd!all! 3^or^a! un«! l!e» von 

der A!ai!!vewrl!lle!e,r^ev e^rue!immi 

an l! lie !! auemmm 

Mit einem I»tan der Stadt Dorpat. 

Dovpert. 
Druck und Verlng von Laakuiann's Buch- und Steindruckerei 

1885. 

/! 



Dovpttter 

zusammengestellt 

aus lim k^en> tlen oliln^a^om^en ^6t?0Vl!mm^n ^u>- ^e^klnn^ 

(Ik8 1l)anwk^n8 in «!ev Äor^a! unä lll'il von llev 

vtn'o?l!nl!!en^1^l^ttmm!ui^ ^ene^ni^en ^ii^ruc^ionen an clie 

Üaueomnni iion. 

Mit einem Man der Stadt Dorpat. 

Dovpat. 
Druck uud Verlag vou H. Laakmauu's Buch^ und Steindruckerei. 

1885. 



^03S0ÄSN0 IIMZ^POW. - - 16^ Iw^iü 1885 ro^kt. 



Ziihaltsvcycichiiiß. 

Assgemeine Westimmnngen. 

Cap. I. Baucommission s 1—8 
Cap. II. Bauausführung Z 9—11 
Cap. III. Sicherung des öffentlichen Verkehrs Z 12—25 
Cap. IV. Ueberwachen der Bauten nnd Strafen bei Übertretung 

der Baugesetze s 26—31 

k. 

Speciesse Wauregetn. 

Cap. I. Bauplätze Z 32 —37 
Cap. II. Straßen, Luken, Treppen s 38—49 
Cap. III. Sicherheit der Bauconstructionen Z 50—54 
Cap. IV. Bestimmungen rücksichtlich der öffentlichen Feuersicherheit. 

a. Anordnung der Bauten in Hinsicht auf Feuersicherheit Z 55-76 
b. Anordnung der Feuerungsanlagen Z 77 —94 

Cap. V. Bestimmungen über das Aeußere der Bauten .... Z 95—100 
Cap. VI. Bestimmungen in Bezug auf öffentliche Gesundheitspflege s 101—110 
Cap. VII. Bestimmungen über Entwässerungsanlagen und Bauten 

am Wasser Z III—113 
Cap. VIII. Allgemeine Bestimmungen über gewerbliche Anlagen s 114 — 122 
Cap. XI. Besondere Bauregeln für einzelne Arten gewerblicher 

und anderer Anlagen s 123—130 



Allgemeine Bestimmungen, 
Capitel I. 

M a tt c o m m i s s i o tt. 
ß 1. Zu jedem Neubau und zu jeder Umgestaltung einer baulichen 

Aulage bedarf es, insofern dadurch eiue Abänderung des bestätigten Bau­
planes resp. der Fa^ade bedingt ist, der Genehmigung der Baubehörde. 

Auch dürfen nicht ohne solche Genehmigung Zäune an der Straße, Abzugs-
kanäle und Leitungen, wo früher keiue vorhanden wareu, neu hergestellt 
oder bestehende abgeändert werden. Desgleichen darf die Steinpflasterung 
einzelner Stadttheile, die Neuanlage von Trottoiren und Wasserrinnen, so 
wie das Bepflanzen der Anlagen und Straßen mit Bäumen nicht ohne 
Genehmigung der Baubehörde vorgenommen werden. 

Provinzialrecht, Th. III, Art. S85. Städteordnung vom Jahr 1870 
Art. 114 

Z 2. Die Gesuche um Ertheiluug der Erlaubuiß zur Ausführung 
von Bauarbeiten sind, mit Ausnahme der in Z 5 angeführten, bei dem 
Dorpater Stadtamte einzureichen, welches dieselben zur Erledigung der 
Baucommission überweist. 

Städteordnung, Art. 114; Instruction für die Dorpater Bau-Com-
mission, zur Überwachung des Bauwesens. 

§ 3. In dem an das Stadtamt gerichteten Gesuche muß angegeben sein: 
1., Stand und Name des Bauherrn; 

2., der Stadttheil und die Straße, in welcher das zu bebauende 
Grundstück belegen, und die Hypothekennummer desselben; 

eine möglichst genaue und vollständige Angabe der beabsichtigten 
Bauarbeiten; 

4., der Name des mit der Ausführung des Baues beauftragten 
Bau-Ausführers; 



6 

5., die Frist innerhalb welcher der Vau vollendet sein soll. 
Dem Vaugesuche muß überdies noch beigefügt sein der Bauplan in 

2 Exemplaren. Auf demselben muß sich zugleich ein Situationsplan, so 
wie auch eine, von einem der hiesigen coneessionirten Baumeister ausgestellte 
Bescheinigung darüber befinden, daß der letztere gegen den Bauplan vom 
technischen Staudpunet nichts einzuwenden hat. Mit der Unterzeichnung 
dieser Bescheinigung bekundet der Baumeister zugleich, daß er die Leitung 
des Baues uud die Verantwortung für denselben aus sich geuommeu. 

Bei Bauten, rücksichtlich welcher die obrigkeitlich bestimmte Straßen­
linie in Betracht kommt, hat der Bauherr die diesbezügliche Straßeuliuie 
durch den Stadtrevisor aus dem Bau- und Situationsplan bezeichnen 

zu lassen. 
Der Situationsplan muß nach einem Maßstabe von einem halben 

Zoll auf 50 Fuß augefertigt sein; in Bezug auf Fanden, Grundrisse und 
Durchschnitte gilt ein Maßstab von V4 Zoll auf 7 Fuß. 

Justr. für die Baucommission. 

§ 4. Die Bauzeichnungen für Ban- und Umbauten müssen die 
beabsichtigten Bauarbeiten in allen Theilen vollständig darstellen: außer deu 

Fanden, Plänen und Durchschnitten des Gebäudes einen Durchschnitt der 
Abtritte enthalten oder besondere Zeichnungen dieser Anlagen und ihrer 
Ventilationen; desgleichen müssen in den Plänen alle Feuerungen, Oefen 
und Schornsteine und die Tiefe der Fundamente mit Angabe und Beschrei­
bung etwaiger Roste verzeichnet sein, so wie auch alle erforderlichen Er­
klärungen zur Verstäudlichmachuug des Projects. 

Bei Umbauten im Innern des Gebäudes genügt, sofern sie nicht nach 
§ 1 der Concession von Seiten der Baubehörde bedürfen, die Zeichnung 
der zu verändernden Bantheile mit Angabe aller beabsichtigten Umbauten. 

Bei Fa^adeveründerungen ist die ganze Fa^ade mit Angabe der beabsichtig­
ten Veränderungen als Bauzeichnung dem Gesuche beizufügen. 

Jnstr. für die Baucommission. 

ß 5. Die Genehmigung des Vorstands der stadtischen Ban-Com-
mission, der seinerseits den Stadt-Ingenieur zuzuziehen hat, genügt zur Aus­
führung der folgenden Bauarbeiten: 

1., Abputzen und Bekleiden der Häuser; 

2,, Abtragung und Aufführung von Wänden im Innern des 
Gebäudes, mit Einschluß solcher, auf denen Balken und Gewölbe ruhen'; 
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3., Anlegung neuer Thüreu uud Fenstern, mit Ausnahme solcher 

im Dache, in Brandmauern und an der Straße; 

4., Aufführen neuer Schornsteine, das Setzen und Verändern von 
Oefeu, Kaminen, Feuerheerden in bisher schon heizbaren und bewohnten 
Räumen, insofern damit keine Veränderung der Feuerstellen verbunden 

ist. Dagegen ist die Concession der Baubehörde erforderlich zur Ausführung 
obiger Arbeiten in bisher nicht heizbaren und unbewohnten Räumen, bei 
Veränderung der Feuerstellen und bei Feuerungsanlagen, die zum Gewerbe­

betriebe gehören; 

5., Dachdeckung, weun sie nur in einer Umdecknng besteht. 

Bauarbeiten, deren weder hier noch in Z 1 Erwähnung geschehen ist, 
dürfen ausgeführt werden, ohne daß dazu eine obrigkeitliche Erlanbniß 

erforderlich ist. Für die vorschriftmäßige Ausführung solcher Arbeiten ver« 
antwortet der Bauherr selbst. 

Justr. für die Baucommission. 

ß 6. Die den Bestimmungen der KZ 3. u. 4. in formeller Hinsicht 
nicht eutsprechenden Baugesuche und Bau- und Situationspläne werden den 

Bittstellern zur Zurechtstellung, resp. Ergänzung oder Umarbeitung zurück­
gestellt. Finden sich dagegen in den Bau- und Situationsplänen keine 

wesentlichen Mängel in sormeller Hinsicht, so geht die Baucommission mit 

Hinzuziehung des Stadiugenienrs auf eine sachliche Prüfung derselben ein 
und hat demnach zu beschließen, ob der vorgestellte Bauplan zu genehmigen 
oder zu verwerfen, beziehungsweise zu ergänzen sei. 

Im Falle der Genehmigung wird diese auf den Bauplänen attestirt 
und unter Angabe der Frist, in welcher der Bau vollendet sein soll, das 
eine Exemplar derselben dem Bittsteller zugefertigt, das andere zu den Acten 
genommen. Bei nicht erfolgter Genehmigung wird dem Bittsteller hierüber 

unter kurzer Angabe der Gründe Eröffnung gemacht. 
Jnstr. für die Baucommission. 

s 7. In allen Fällen, in denen zur Ausführung von Bauarbeiten 
nach K 5 die Genehmigung des Vorsitzers der städtischen Baucommission 

genügt, ist dieselbe schriftlich nachzusuchen. Der Vorsitzende holt die Ansicht 
des Stadt-Ingenieurs ein, vermerkt die von ihm getroffene Verfügung, 
sie möge gewährend oder ablehnend lauten, auf dem Gesuche und stellt 
dasselbe dann dem Bittsteller zurück. Lautet die Verfügung ablehnend, so 



8 

steht dem Bittsteller frei hier, wie bei Bescheiden der Baubehörde, das Stadt-

amt um Entscheidung anzngehn. 
Jnstr. sür die Baucommission. 

§ 8. Die ertheilte Banerlanbniß verliert ihre Gültigkeit, wenn inner­

halb Jahresfrist, vom Tage der Ausfertigung derselben gerechnet, mit Aus­

führung des Baues nicht begonnen worden ist. 
Wenn von der erloschenen Erlanbniß in der Folgezeit noch Gebrauch 

gemacht werden soll, so ist die Baubehörde, beziehungsweise der Vorsitzer 

der städtischen Baucommission hiervon in Kenntniß zu setzen, um sich zu 
überzeugen, daß sich die Localverhältuisse nicht geändert haben. 

Jnstr. für die Baucommission. 

Cap. II. 

B a u a u s f ü h r u n g .  

K 9. Die Baucommission hat dafür Sorge zu tragen, daß bei dem Be­
ginn eines jeden genehmigten Baues dem Stadt-Ingenieur und, insofern nicht 
etwa Veränderungen im Innern des Gebäudes in Betracht kommen, dem 

örtlichen Stadttheilsanfseher von dem Bauherrn zeitig Anzeige gemacht werde, 
daß der Bau begonnen. Daß solches geschehe, wird auf der Ban-Erlanb-
uiß oder auf dem genehmigten Baugesuche vermerkt. 

Jnstr. für die Baucommission. 

§ 10. Die Baucommission hat Anordnung zu treffen, daß der be­
stätigte Bauplan auf der Baustelle aufbewahrt werde, damit die Arbeiten 

jederzeit controllirt werden können. 

Jnstr. für die Baucommission. 

§ 11. Die Ausgrabung eines Grundplatzes zur Legung der Funda­
mente eines Gebäudes und die Aufführung der Grundmauern ist dergestalt 
zu bewerkstelligen, daß die anstoßenden Gebäude der Nachbarn gegen Be­

schädigung gesichert bleiben. Wenn jedoch ein Hausbesitzer sein Fundament 
auf festen Grund gelegt hat und keinen Keller besitzt, der Nachbar aber 
einen Keller anlegen will, so hat letzterer das nachbarliche Fundament zu 
unterfangen. Dem gefährdeten Nachbarn bleibt dabei das Recht zur Erhe­
bung civilrechtlicher Klage gewahrt. 

Jnstr. für die Baucommission. Vergl. Provinzialrecht Th. III. Art. 990. 
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Cap. III. 

HZaugerüste und Sicherung des öffentlichen WerkeHrs. 

Z 12. Sämmtliche für Bauten, resp. Bau-Reparatur-Arbeiten: erfor­

derlichen Gerüste, die sich in fog. feste, fliegende und einfache Leitergerüste 
eintheilen, müssen durchaus sicher und solide hergestellt werden, wofür im 
einzelnen Fall stets der Bauleitende, resp. Bauausführende verantwortlich ist. 

Obligatorische Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom Jahre 1882, erlassen von der Dorp. St. V. V. 
auf Grund des Art. 103, Pkt. 1, 3, 4, 9, 10, 11 der Städte-
ordnnng. § 65. (Abgedruckt in der Gonv. Zeitg. Jahrgang 
1882 Nr. 21). 

K 13. Die sog. festen Rüstungen, welche aus senkrechten Stangen, 
den Streichstangen und den Netzriegeln bestehen, werden, namentlich bei 
den Streichstangen, mit den erforderlichen consolartigen Keilen versehen, die 
Netzriegel auf den Streichstangen mittelst Stricken, welche durchaus gesund 
sein müssen, befestigt. Die ganze Rüstung aber muß mit der erforderlichen 
Anzahl starker und langer Nägel befestigt sein. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom 1.1882. K 66. 

§ 14. Wird bei den Rüstungen ein sog. Aufpropfen der senkrechten 

Stangen erforderlich, so muß dasselbe mittelst geradem Blatt- und Band­

eisen geschehen. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom 1.1882. Z 67. 

Z 15. Rüstungen für Häuser von 3 Stock und mehr, für außer­

gewöhnlich hohe Bauten, als Dampfschornsteine :c., müssen nicht nur nach 
der Längenrichtung verstrebt, sondern nach der äußern Seite auch abge-
schwertet werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom 1.1882. §68. 

Z 16. Der Belag der Rüstungen besteht entweder aus mittelstarken 
Schalkanten, aus doppeltgelegten 1 Zoll starken, oder einfachen IV" Zoll 
starken Brettern, welche überall ein festes Auflager erhalten und, wo er­
forderlich, auch geuagelt sein müssen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. K69. 
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§ 17. Bei den fliegenden, resp. Hängegerüsten, müssen die Böcke, 
welche das Gerüst tragen und über welche die Taue lausen, vor allen Diugen 
gegen die Balkenlage oder den Dachstuhl im Junern des Gebäudes ab­
gespreizt sein. Die Taue, die Flascheuzüge mit ihren Rollen, überhaupt 

alle Theile, welche zum Herauf- resp. Herunterlassen des Gerüstes dienen, 
sind vor dem Gebrauch gründlich zu untersuchen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. § 70. 

§ 18. Bei den einfachen Leitergerüsten ist es nothwendig, falls die 
Leiter länger als 3 Faden ist, oder durch eine zweite Leiter verlängert 

werden soll, in welchem letzteren Falle die Leitern durch gesunde Stricke zu 
verbinden sind, daß sie bei der Aufstellung abgestützt werden, um das 
Schwanken zu vermeiden. Sämmtliche Sprossen der Leiter müssen vor dem 
Gebrauch untersucht und nicht über 15 Zoll von einander entfernt sein. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom 1.1882. § 71. 

ß 19. Es müssen sämmtliche Gerüste an ihren Fußenden mit festen 
Umschließungen, welche aus Pallisaden und Schalkanten bestehen können, 
versehen sein. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom 1.1882. Z 72. 

ß 20. Jede Bauarbeit, ob klein oder groß, muß durch eiuen sog. 

Bauzaun vom Verkehr abgeschlossen sein. Diese Abschließung muß bei den 
Leitergerüsten in einem mindestens 6 Fuß hohen Bauzaun bestehen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom 1.1882. § 73. 

Z 21. Außerhalb genannter Einschließungen, der Bauzäune, darf 
ohne besondere Erlanbniß kein Baumaterial aufgestapelt und überhaupt keiue 
Bauarbeit ausgeführt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. ß 74. 

§ 22. Alle Bau- und Remonte-Arbeiten, bei denen Herunterfallen 
von Bauschutt, Steiueu zc. eintritt, müssen auf der Straße durch vorgelegte 
Stangen, Bretter !c. abgesperrt werden. Das Abkratzen des alten Anstrichs 
an der Außenseite der Häuser darf nur uach vorhergegaugeuer Befeuchtung 
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geschehen. In verkehrreichen oder engen Straßen darf der Bürgersteig 
nicht eingeengt werden, sondern das Trottoir muß hier durch Anlage von 

Bretterdächer mit 2 Fuß hoher Balustrade dem Verkehr erhalten bleiben. Wo 

solches nicht ausführbar ist, muß ein besonderer Brettersteig auf Länge des 
Baues um den Bauzaun angelegt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. K 75, 

§ 23. Während des Baues oder der Reparatur eines Gebäudes 

dürfen Straßen oder öffentliche Plätze nicht weiter als höchstens bis zur 
Hälfte und nicht über die Längen-Ausdehnung des Grundstücks hinaus durch 
Baugerüste und Baumaterialien eingenommen und nicht dergestalt verengt 

werden, daß die Passage dadurch abgesperrt wird. Hiervou kann nur eine 
Ausnahme in Folge zwingender Loealverhältnisse und dann auch nur auf 

möglichst kurze Zeit gemacht werden, und ist die Genehmigung der Polizei-
Verwaltung zuvor einzuholen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. Z 1. 

ß 24. Nothzänne, welche in Veranlassung eines Baues für Mate­
rialien und dergleichen auf der Straße oder an derselben errichtet werden, 

müssen dicht aus Brettern oder Schalen, mit den nöthigen Einfahrten ver­

sehen, wenigstens 6 Fuß hoch aufgeführt fem. Lateruen sind an denselben 
zu befestigen und, wo es die Loealität gestattet, muß ringsum ein Fußsteg 
von wenigstens zwei Fuß Breite angebracht werden. Innerhalb dieser 
Umzäunungen haben alle Arbeiten ohne Schädigung der ersteren stattzufin­
den. Die Straße darf über dieselben hinaus weder zur Stapelung noch 
zur Zurichtung irgend welchen Materials benutzt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. Z 2. 

ß 25. Bei jedem Bau, bei welchem Ausgrabungen stattfinden, oder 
bei welchem durch herabfallende Gegenstände die Vorübergehenden gefährdet 
werden können, sind Umzäunungen des Platzes oder Baugerüste herzurichten. 

Zur Nachtzeit find an allen für die Pafsage gefährlichen Stellen Wächter 
und mit eintretender Dunkelheit Laternen zu plaeiren. Bei Übertretung 
der in den 44 und 47 enthaltenen Bestimmungen hat die Polizei das 

Erforderliche von sich aus auzuordueu. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 3, 
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Cap. IV. 

Meöerwachnng der Wanten nnd Strafen bei Übertretung 

der Mangesehe> 

ß 26. Nach Herrichtung der Baufundamente, bei deren Legung streng 
darauf zu achten ist, daß die Straßenlinie eingehalten werde, und später, nach 
Vollendung des Rohbaues eines Wohngebündes hat der Bauherr, und bei 
seiner Abwesenheit^ der bauleitende Architeet, dem Stadt-Jngenienr davon 

Anzeige zu machen. In Folge solcher Anzeige unterzieht der Stadingenienr 
den Bau im Laufe von 3 Tagen einer sorgfältigen Prüfung. Ueberzengt 

er sich von der soliden, gesetz- nnd planmüßigen Ausführung der Arbeit 
und namentlich anch davon, daß die Feuer-, Brand- und Grenz-Manern, 

die Schornsteine und Abtritte ordnungsmäßig hergestellt und die Vorschriften 
über die Anlagen von Höfen und Durchfahrten und über die Zwischen­
räume zwischen Gebäuden gehörig beobachtet sind, so hat er dem Bauherrn 
ein Attest darüber auszustellen. Findet der Stadt-Ingenieur dagegen, daß 
der Bau in einer oder der andern Beziehung den gesetzlichen Erfordernissen 

nicht entspricht, so bringt er solches zur Kenntniß der Baubehörde. 
Der Bauherr ist befugt, auf Grund des ihm von dem Stadtamte 

über die ordnungsmäßige Aufführung des Rohbanes ausgestellten Attestats 
bei dem zuständigen Gerichte zu beantragen, daß das neuerbaute Haus im 
Grund und Hypothekenbuche aufgetragen werde. 

Anm. Der Rohbau wird als vollendet angesehen, wenn folgende 
Arbeiten vollständig ausgeführt sind: 

1., Legen des Rostes, falls ein solcher im Plane vorgesehen ist. 
2., Sämmtliche Erdarbeiten. 
3., Beim Holzbau, die Vollendung der Fundamente, Sockelmauer, 

Wäude uud Schornsteine. 
4 , Beim Steinbau, sämmtliche Mauern, Fundamente (äußere und 

innere) und Schornsteine. 

5., Sämmtliche Balkenlagen und deren Einschnbdecken, inel. Lehm-
nnd Schuttlage. 

6., Sämmtliche Fachwerk- und Holzwände, letztere mit fertiger Bret­
terschalung, jedoch ohne Stnecatur. 

7., Das Dach mit Deckung. 
Die hier nicht erwähnten Arbeiten dürfen vor abgenommenem Roh­
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bau nicht zur Ausführung kommen, resp. „eingestellt", d. i. dem Bau ein­
verleibt werden. 

Jnstr. für die Baucommission. 

H 27. Werden dem Stadtamt durch die Polizei, die städtische Bau­
commission, den Stadt-Jugenieur oder durch die Beschwerde einer Privat­
person Übertretungen der Bangesetze oder die Baufälligkeit von Gebäuden 

zur Anzeige gebracht, so hat es sich über den Thatbestand, wo nöthig durch 
eine Untersuchung an Ort und Stelle zn vergewissern und je nach dem 
Ergebniß der Untersuchung die Wiederherstellung der verletzten Ordnung 
in Grundlage der Art. 66—68 des Gesetzes über die vou den Friedens­

richtern zu verhängenden Strafen bei den competenten Behörden zu beantragen. 

Friedensrichterreglement, Art. 63. 

Z 28. Jeder Hausherr oder Bauherr ist dafür verantwortlich, wenn auf 
seinem Grund und Boden ohne Concession oder über dieselbe hinaus oder abwei­
chend von derselben Bauarbeiten ausgeführt werden; desgleichen wenn der 
Polizei uud dem Stadt-Ingenieur über den Beginn des Baues nicht Anzeige 

gemacht worden ist. 
Vergl. Swod der Reichsgesetze, Bd. XII, Banreglement, Forts, von 

1876, Art. 405. 

§ 29. Die Baucommission hat darauf zn achten, daß der Baumeister, 
welcher die Leitung des Baues übernommen hat, den Bau iu allen seinen 

Theilen plan- und vorschriftmäßig ausführe, uud sich darüber zu informiren, 
wenn während des Baues der Baumeister die Leitung des Baues auf­
gibt oder einem andern Baumeister überträgt. In diesem Falle benach­
richtigt sie die Polizeiverwaltung davon und läßt deu ueuen Baumeister 
den Bauplan unterzeichnen. 

Jnstr. für die Baucommission. 

Z 30. Der bauleitende Baumeister ist bei eigener Verantwortung 
verpflichtet, sorgfältig darauf zu achten: 

1-, daß alle zur planmäßigen und gefahrlosen Ausführung des nach­
gegebenen Baues erforderlichen Anordunngen getroffen werden; 

2., daß das Gebäude geuügeude und sichere Fuudamente erhält; 
3,, daß nur haltbare uud dauerhafte Baustoffe zur Verweudnug kommen; 
4., daß die Mauern und Wände der Gebäude iu der nach Maßgabe 

ihrer Höhe, Bestimmung und Einrichtung erforderlichen Stärke ausgeführt 
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werden und daß Mauer- und Holzwerk in festem Verbände angelegt 
werden; 

5,, daß die inneren Wohnräume gesetzliche Höhe, Licht und Luft 
erhalten; Treppen, Thüren, Fenster, Hausfluren Durchfahrten und Schorn­
steine die planmäßige Dimension haben und überhaupt alle Theile richtig 
und sicher coustruirt werden. 

Strafgesetzbuch, Ausgabe vom Jahr 1866, Art, 1058. Friedensrichter­
reglement, Art. 66. 

ß 31. Der bauleitende Baumeister verantwortet für die gelieferte 
Arbeit und das zur Verwendung genommene Material. 

Wenn aber bei stattgehabter Meinungsverschiedenheit zwischen dem 
leitenden Baumeister und dem beaufsichtigenden Stadt.Jngenienr bezüglich 
der Coustruetion oder Verwendung von Material der Bau — wie dies 

geschehen soll — nach Angabe des Stadt-Ingenieurs ausgeführt wird, so 
verantwortet auch dieser für die Solidität der Coustruetion und des Materials. 

Strafgesetzbuch, Art. 1058 uud 1059. 

ö. Specielle Bauregeln. 

Cap. I. 

B a u p l ä t z e .  

§ 32. Bei jedem Bau innerhalb des städtischen Weichbildes müssen 
der obrigkeitlich festgestellte Stadtplan und die aus demselben ersichtlichen 
Straßenlinien eingehalten werden. 

Vergl. Swod Bd. XII, Baureglement. Fortsetzuug vom Jahr 1876, 
Art. 298. Bestätigter Stadtplan vom Jahre 1885. 

§ 33. Es werden innerhalb des städtischen Weichbildes 3 verschiedene 

Rayons unterschieden: 
a., Der im I. Stadttheil belegene alte Festnngsrayon. 
b., Der in Z 35 näher bestimmte „erweiterte Steinrayon". 
e., Der außerhalb des „erweiterten Steinrayons" gelegene Theil des 

Stadtweichbildes. 
Ortsstatut zur Beschränkung der Holzbauten in Dorpat, (pnbl. in 

der livl.Gonvernementszeitnng vom Jahre 1883 Nr. 55 tz Z.) 
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Anm, Von dem unter e., bezeichneten Theil des Stadtweichbildes 
sind das Terrain, nordöstlich von der Alleestraße nnd die Grundstücke, die 

südwestlich von der Kastanienallee, resp. von der in ihrer Fortsetzung zur 
Stadtgreuze führenden Linie belegen sind, als unbebaute oder in der An­

bauung begriffene im Sinne des Art, 361 des Swod's der Reichsgesetze 
Bd. XII, Baureglement, Forts, von 1876 zu betrachten und in der beige­
gebenen Karte besonders bezeichnet. 

Jnstr. an die Baucommission. 

§ 34, Für den im I. Stadttheil belegenen alten Festungsrayon, der 
sich in der einen Richtung von der Breitstraße bis zur Budeustraße, in der 
andern Richtung vom Domberge bis zum Victnalienmarkt und zur Schar­
renstraße erstreckt, wie in dem beiliegenden Stadtplan näher angegeben, gel­
ten die Bestimmungen, daß Niemand in demselben ein neues Haus anders 
als von Steinen baue oder anbaue, daß alle Nebengebäude und Zäune 
gleichfalls aus Stein gebaut sein müssen. 

Anm. Bei Holzställen und Straßenzäunen ist es im Festungsrayon 
zulässig, auf einem fortlaufenden Fundamente und einem wenigstens I V» 
Fuß hohen Stein-Sockel, 1 '/2 Faden von einander abstehende Steinpfosten 
zu errichten und deren Zwischenräume mit einer leichten Holzconstrnction 
auszufüllen. 

Vergl. Allerhöchste Resolution der Kaiserin Catharina II. vom 25. 
November 1775. Bauordnung für Dorpat vom Jahre 1776 
§ 1. Swod B. XII Baureglemeut, Forts vom Jahre 1876 
Art. 298. 

Z 35. Im erweiterten Steinrayon sind, insofern nicht Z 36 in An­
wendung kommt, neue Holzbauten nur zulässig, wenn sie keine Feuerstelle 
enthalten und wenn deren Zweck die Anlegung einer Feuerstelle ausschließt. 
Diese Holzbauten müssen mindestens mit einer Außenwand an einen unbe­
bauten Raum von der iu K 57 angegebenen minimalen Größe der Hof­

räume greuzeu und sind, sofern sie von andern Holzgebäuden uicht in gesetz­
lich festgestellter Distance (vergl. 68 und 69) sich bestudeü, mit Brand­
mauern gegenüber diesen zu versehen, sollen auch nur eiustöckig sein. Auf 

Verauda's bezieht sich diefe letztere Bestimmung nicht. 
Anm, Speicher aller Art dürfen im .erweiterten Steinrayon" nur 

massiv erbaut werden. 
Ortsstatut zur Beschränkung der Holzbauten in Dorpat ß 3, 
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K Z6. Als Wohnstellen benutzte, sowie andere mit Feuerstellen ver­
sehene Holzbauten^ die am 1. Januar 1884 factisch bestanden haben, dürfen 
durch hölzerne An- und Aufbauten erweitert werden. Auch ist die der 
ordnungsmäßigen Erhaltung dienende Remonte, sowie Wiederherstellung 

durch Brandschäden zerstörter Theile eines Hauses gestattet. 
Ortsstatut zur Beschränkung der Holzbauten in Dorpat § 4. 

ß 37- Die Grenzen des „erweiterten Steirayons" werden einerseits, 

nach innen, bestimmt durch die Greuze des alten Festnngsrayons des I. Stadt-

theils, andrerseits, nach außen, dnrch eine Linie, die vom Embach durch 
die botanische Straße in den Domgraben führt, diesen entlang bis zu dem 
zur Augenklinik führenden Berg; von dort längst der Peppler-Straße bis 
in die Rigafche, durch diefe bis zum Blumenberge, diesen abwärts bis zur 
Carlowa-Straße uud von dieser dnrch die Stapelstraße bis zum Embach. 
Jeuseits des Embachs im III. Stadttheil zieht sich die Linie vom Embach 
dnrch die Sandstraße bis zur Revalschen Straße, diese entlang bis zur 
Petersburger, diese kreuzend, läugs der Jamascheu bis zur Lindenstraße und 

diese abwärts bis zum Embach. 
Die Grenze bildet der Straßcndamm, so daß die an der äußern Seite 

der geuauuteu Straßen gelegenen Häuser nicht mehr zum „erweiterten 
Steinrayon" gehören. 

Ortsstatut zur Beschränkung der Holzbanten in Dorpat § 6. 

Cap. II. 

Straßen, Luken, Kreppen. 

ß 38. Die Pflasterung der Straßen und öffentlichen Plätze geschieht 
von Seiten der Stadt nach den bestehenden und von der Stadt-Verwaltung 

ertheilten besonderen Vorschriften. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor' 

pat vom I. 1882, ß 58. 

Z 39. Hausbesitzer welche vor ihren Häusern auf eigene Rechnung 
die Straße zu pflast eru wünschen, haben sich hinsichtlich des Niveau's und 
der Rinnsteine nach dem allgemeinen Straßen-Niveau zu richten, welcher 
ihnen von der Stadtverwaltung angewiesen wird. 

Oblig. Verordum-g zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor­
pat vom I, 1882, ß 59. 
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Z 40. Wenn behufs Ausstellung von Bangerüsten, oder aus anderen Grün­

den das Pflaster vor einem Hause hat aufgerissen werden müssen, so sind diese Stel­
len baldigst uud genau im Niveau der Straße wieder umznpslastern, widrigen­

falls solches auf Rechnung des Besitzers von Seiten der Stadt-Verwaltung 

ausgeführt wird. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor­

pat vom I. 1882, Z 60. 

K 41. Für die Fußgänger muß längs den Häusern zu beiden Seiten 

der Straßen, oder an öffentlichen Plätzen ein Fußsteig (Bürgersteig oder 
Trottoir) angelegt werden, wobei folgende Regeln zu beachten sind: 

1. die Fußsteige können in den Stadttheilen, wo Holzbauten zulässig 
sind, mit Balken eingefaßt werden; 

2. Sie müssen vom Rinnsteine, dessen Lage und Richtung behufs 

Pflasterung der Straße bestimmt wird, bis zur Häuserflucht reichen; 

3. Sie müssen mit Klinkern oder stark gebrannten Ziegeln gepflastert, 
oder mit Asphalt oder Kalk-, Granitplatten u. dgl. m. belegt werden und 

dürfen namentlich nicht mit Holz gedielt sein. Bei mehr als 3 Fuß brei­
ten Fußsteigen dürfen die hart am Hause belegenen Flächen bis zu V» der 
gauzeu Trottoirbreite mit behanenen Steinen oder kleinen Rundsteinen 

gepflastert werden; 

4. Sie müssen eine geringe Neigung von den Häusern zum Rinn­

steine erhalten, die jedoch bei Ziegeln und Fließen nicht mehr als '/3 Zoll 

betragen darf; 
5. Sie müssen soviel wie möglich von einem Hause zum andern 

eine gleichmäßige ebene Fläche bilden; 
6. Alle aus den Häusern nach dem Straßen-Rinnstein führenden 

Gerinne müssen dergestalt verdeckt sein, daß die Ebene des Fußsteiges da­

durch nicht gestört wird. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor­

pat vom I. 1882, K 61. 

ß 42. Zur Ableitung des Tageswassers ist es gestattet, ans den 

Höfen verdeckte Rinnsteine auf die Straße hinauszuführen, dnrch welche 
jedoch keinerlei Anrath abgeleitet werden darf. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 62. 
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§ 43. Die Häuser an den Straßen und öffentlichen Plätzen müssen 
entweder an der von der Stadt-Baubehörde festgestellten Linie stehen, oder 
mindestens 2 Faden zurücktreten, in welchem letzteren Falle die Straßen­
linie dnrch einen leichten durchbrochenen Zaun oder eine wohlgepflegte 
Hecke hergestellt werden soll. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 8. 

Z 44. Alle vorspringenden Theile oder Fanden, Sockelvorsprünge 
und dergl., ebenso Schaufenster und Vorbauten, sind nur da gestattet, wo 
das Trottoir über 3 Fuß Breite hat, und dürfen nicht mehr als 8 Zoll 
vor die angewiesene Fa^adenlinie vortreten. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 12. 

ß 45. Balkons, temporaire uud permanente Wetter- und Sommer­

dächer und dergl. an der Straßenfa^ade hervortretende Vorfprünge dürfen 
nicht über die Breite der Trottoire hinausgehen und müssen eine Entfernung 

von 5 Fuß von der Nachbargrenze haben und vom Niveau des Fußsteiges 
um 10 Fuß entfernt bleiben. Thorflügel dürfen nicht auf die Straße hin-
ausfchlageu. Bei steinernen Gebäuden dürfen die Thüren, Läden und Fen­

ster bis zur Höhe von 7 Fuß über dem Fußsteige sich nicht nach außen 
öffnen. Wo diese Einrichtung bei hölzernen Gebäuden nicht möglich sein 
sollte, müssen die Thorflügel, Läden ?e. beim Oeffnen dicht an das Gebäude 
sich anlegen uud an daffelbe befestigt werden. Die Ansgangsthüren aller 

zu Massenversammlungen bestimmter Gebäude müssen sich nach außen öffnen. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 13 u. 14. 

Z 46. Es ist gestattet, vor den Eingängen eine Vorstufe an der 

Straße anzulegen, doch darf dieselbe ohne besondere Erlanbniß nicht mehr 
als 11 Zoll auf den Fußsteig hervorspringen. Die bestehenden großen 
Vortreppen, Vorbauten, refp. Vorstufen, welche diefer Vorschrift nicht ent­
sprechen, müssen nach Möglichkeit, immer aber beim Umbau des Hauses 
und jedenfalls spätestens im Verlauf von 10 Jahren nach Einführung diefer 
Bauordnung entfernt werden, sofern nicht die Baubehörde aus befoudern 
Gründen die Beibehaltung derselben für zulässig erachtet. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 10. 



19 

§ 47. Kellerhälse oder Luken, welche über die Frontlinie des Hauses 
hinaus auf den Fußsteig reichen, dürfen nicht angelegt werden. Die Kel­

lerhälse und Luken, welche gegenwärtig schon bestehen und dieser Vorschrift 
nicht entsprechen, müssen bei dem Umbau der betreffenden Hänfer uud jeden­

falls spätestens nach Verlauf von 10 Jahren, in Gemäßheit dieser Vorschrift, 
abgeändert werden, sofern nicht die Baubehörde aus besondern Grüudeu 

die Beibehaltung derselben für zulässig erachtet. Solche sind indessen bei 
ihrem jedesmaligen Oeffnen mit einem dazu in Bereitschaft gehaltenen trans­
portablen Geländer von wenigstens 3 Fuß Höhe zu umstellen. Feuster-

rränze dürfen nicht mehr als zwei Fuß in die Straße vorragen und müssen 
jedenfalls mit einem gußeisernen Gitter bedeckt sein. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 11. 

ß 48. Bei den in den Dächern und den Bodenräumen angebrachten 

Oeffnnngen sind die Läden, Luken und Fenster so einzurichten, daß sie beim 
Oesfnen in die Gebäude hineinschlagen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 15. 

s 49. Alle Gebäude müssen zur Straße feuerfeste Dachrinnen erhalten; 
solche Gebäude, deren Dachflächen eine Neigung nach der Straße haben, 
müssen zugleich auch mit Absallröhren versehen sein, welche bis auf 1 Fuß 
vom Trottoir hiuabreichen. Das herabgeleitete Waffer muß durch eine 
Rinne im Trottoir nach dem Straßenrinnstein fortgeführt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 17. 

Cap. III. 

Sicherheit der Wauconjtructionen. 

K 50. Im Interesse der Sicherheit der Wohngebäude ist die Bau-
Commissiou angewiesen darauf zu achten, daß die Fundamente bei Stein­
bauten, wo der Baugrund es erfordert, entsprechend auf Rosten, Beton, Sand-

schüttungen, Senkbrunnen :e. ausgeführt und daß bei nassem schlechtem 
Untergrunde die Balkenroste mindestens 6 Zoll unter dem niedrigsten Grund­
wasserniveau angeordnet werden; daß ferner die Dicke der Außen- und 
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Umfassungsmauern steinerner Gebäude uicht weniger als zwei Stein, d. h. 
22 Zoll betragen, allenfalls bei fehr sorgfältig ausgeführter Arbeit IV2 
Stein mit 2—3 Zoll Luftschicht; daß nur 2 übereinander liegende Stock­
werke von gleicher Mauerstärke in den Umfassungsmauern eonstrnirt wer­

den, während jedes höherliegeude Stockwrrk um V2 Steiu schwächer 
als das zunächst darunter liegende, anzulegen ist; endlich daß Mauern, 
die als sogenannte Capitalmaueru bezeichnet werden können oder zum 
Auflegen der Streckbalken dienen, in keinem Fall schwächer als IV2 Stein 
angelegt werden und daß jedes steinerne Gebäude von mehr als einem Stock 
Höhe in jeder einzelnen Etage verankert wird. 

Jnstr. für die Baucommission. 

ß 51. Für den Bau von hölzernen Gebäuden gelten folgende Regeln: 

1. Die Gebäude dürfen nur auf steinernen Fundamenten und Sockeln 
ausgeführt werden, und müssen erstere bei gutem Baugrund und einem 

Stock Höhe eine Tiefe von mindestens 2V2 Fuß, bei 2 Stock Höhe aber 
eine Tiefe von wenigstens 3'/^ Fuß haben. Ist jedoch der Baugrund 
wässrig oder morastig, so muß das Fundament des Gebäudes auf eiuem Bal­
kenrost ruhen, welcher in jedem Falle mindestens 6 Zoll unter dem niedrig­
sten Gruudwasferuiveau anzuordnen ist; 

2. Die sogenannte Sockelhöhe, d. h. die Höhe vom Straßenpflaster 
oder Straßenniveau bis zum Grundbalken muß bei allen hölzernen Gebäu­
den mindestens 2 Fnß betragen; 

3. Alle Außen und Umfassungswände hölzerner Wohngebäude dürfen, 
die Dicke der Bekleidung uud des Putzes eingerechnet, nicht dünner als 9 

Zoll sein und nicht aus Bretterwänden mit feuergefährlicher Zwischenfüllung 
bestehen. Dünnere Wände, als die eben bezeichneten sind nur für innere 

Scheidewände und unbewohnte, nicht heizbare Räume gestattet; 

4. Sogenannte Fachwerkwände, bei welchen eine Vermanernug der 

Zwischenräume des Ständerwerks mit einem Stein starken Mauerwerk ohue 
innere und äußere Bekleidung besteht, sind nur statthaft auf steinernem 
Fundament für einstöckige Nebengebäude, als Stallungen und andere un­
bewohnte Gelasse; 

5. Es ist gestattet, auch die Außenwände eines Wohngebäudes aus 
Fachwerk mit Ausmauerung zu coustruiren. In diesem Falle muß dasselbe 
aber nicht nnr zwischen den Ständern ausgemauert werden, sondern es 
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muß auch eiu sog. Verblendungsmauerwerk erhalten, d. h. Ausmauerung 

des Stüuderwerks auf eiueu ganzen Ziegel, so daß das Mauerwerk die 

Stau der nach der äußeren Seite umschließt. Bei dieser Coustruetion erhält 
die äußere Wand eine iuuere Verkleidung von 1 Zoll starken Brettern und 

Rohrstuck mit Belassung eines Zwischenraumes von IV? Zoll zwischen 
Mauer und Bekleidung. Die äußere Bekleidung muß mit gleicher Belassung 

vorbezeichneten Zwischenraumes aus l'/s Zoll starken gespundeten Brettern 
ausgeführt werden; 

6. Soll das vorgenannte Fachwerk nicht ausgemauert, sondern als 
Hohlwand mit Holzausfüllung eonstruirt werdeu, so darf dies nur iu der 

Weise geschehen, daß die einzelnen Fächer in der Tiefe (Stärke der Ständer) 
mit stehenden Balken, oder mit stehenden, scharf gefugten 2 Zoll starken 

Planken, welche in den einzelnen Fugen und den Umfassungen der Fächer 
sorgfältig kalfatert fiud, und auf den einzelnen Fugen genagelte Leisten 

besitzen, ausgefüllt werden. Auf dies derartig coustruirte Fachwerk wird 
dann die im Pkt. 5 beschriebene innere nnd äußere Bekleidung, erstere mit 

Rohrstuck oder Pappe, angeordnet. Beide Bekleidnngen sind durch einen 

mindestens 1'/^ Zoll breiten Zwischenräume zu trennen. Die Stärke der 
bearbeiteten Fachwerksständer muß für die Außenwände in beiden Fällen 

(Pkt. 5 n. 6) mindestens 7 Zoll Quadrat betragen, wobei das ganze Fach­
werk gehörig verriegelt und verstrebt fein, in jedem Falle aber doppelt vom 

Fundament durch Pappe :e. isolirte Grundschwelleu besitzen muß. Eine 
Vermehrung der Hohlräume ist bei Beobachtung der übrigen im Pkt. 6 
erwähnten Bedingungen zulässig; 

7. Innere untergeordnete Scheidewände können sowohl bei Holz- wie 

bei Steiugebäudeu aus in Pkt. 4 n. 5 beschriebenem Fachwerk eonstruirt 

werdeu, wobei jedoch, außer erwähnter Holzsüllnng und Zweiseitiger 1 Zoll 
starker doppelter Schalung mit Rohrstuck, eiuzig und allein nur guter tro­
ckener Kalkschutt (Bauschutt) verwandt werden darf; 

8. Hölzerne Wohngebäude, ob gekatzt oder aus Fachwerk, dürfen in 
keinem Falle höher als 2 Etagen oder 28 Fuß vom Sockel (Grundschwelle) 
bis zur Traufkante des Daches ausgeführt werden. Einrichtung von Man­
sarden und Giebelwohnungen in zweistöckigen hölzernen Gebäuden ist verboten. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882. Z 19. 

Ergänzendes Ortsstatnt von 1885 (pnbl. in der Livländischen Gouver-
nementszeitnng vom I. 1885 Nr. 52) M. 7. 
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ß 52. Die Baucommission hat bei den ihr zu BePrüfung vorgestell­
ten Bauplanen insbesondere auch darauf zu achten, daß alle Constructions-

theile der Bauten aus Stein, Mauerwerk, Holz und Metall eine für die 
Sicherheit des Baues gewährleistende Festigkeit erhalten, zumal iu den Thei-
len, die, wie bei Brückenanlagen, namhaften Erschütterungen ausgesetzt sind, 

oder die, wie Speicher, Thürme, mehrstöckige Wohnhäuser, Hallen, Schulen, 

?c., schwer belastet werdeu. Desgleichen sind auch die Dimensionen von 
mehrstöckigen Fachwerkconstructiouen, Trägern, Hänge- uud Spreugwerkeu, 
freitragenden Wänden, Streckbalken, :c; wo die Sicherheit es erfordert, fpe-

ciell zn beachten. Die Bancommission ist deshalb verpflichtet, in allen Fül­

len genannter Art sich Rechnnngsuachweise über die Widerstaudsfühigkeit der 
einzelnen Banconstrnctionen uud ihrer Theile von den Architecten, die die 

Leitung des betreffenden Banes übernommen haben, sich vorlegen und vom 

Stadtarchitecten beprüfen zu laffeu. 

Jnstr. für die Baucommission. 

§ 53. Ballone und Terrassen sollen mit schmiedeeisernen oder guß­

eisernen Geländern versehen sein. 
Swod Bd. XII. Baureglement Art. 356. 

s 54. Beseitigt der Eigeuthümer oder Besitzer eines Hauses, unge­

achtet wiederholter obrigkeitlicher Aufforderung, nicht die durch Baufällig­
keit drohende Gefahr, fo ist die Obrigkeit uicht uur befugt, souderu auch 

zugleich verpflichtet, je nach Maßgabe der Umstände, das Gebäude auf Ko­
sten des Eigeuthümers entweder in Stand fetzen oder gänzlich abtragen 

zu lassen. 
Provincialrecht Th. III. Art 984. 

Cap. IV. 

Bestimmungen rückilchUich der öffentlichen Keuersicherheit. 

Anordnung der Bauten in Hinsicht auf Feuerficherheit. 

ß 55. Gruudplätze, die uicht einen geuügeudeu Raum gewähren, 

um einen Hof nebst erforderlichen Einfahrten anzulegen, dürfen nicht be­
baut werdeu. Offeue Eiufahrteu dürfen nicht unter 10 Fuß Breite, Ein-

fahrten unter den Häufern, (welche in diesem Falle von Stein sein müssen), 
dürfen nicht unter 9 Fuß Breite, bei einer Höhe von 10 Fuß bis zur 
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Kämpferliuie, enthalten und müssen überwölbt seiu. Es darf der Hof bei 
2 Etagen hohen Häusern iu keiuer Richtuug weuiger als 3 Faden Länge, 

bei mehr als 3 Etagen hohen Hänsern nicht weniger als 4 Faden betragen. 

Ausnahmen davon, wie z. B. bei Lichthöfen, sind bei massiv steinernen 
Hänsern zu gestatten. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, K 5. 

Z 56. Deu Grundeigenthümern ist es freigestellt, umfangreiche Bau­
plätze und Höfe zu theileu uud getheilt zn verkaufen, doch darf jedes selbst-
ständige Grundstück nicht weuiger als 7 Faden Länge au der Straße be­

tragen, auch muß jeder Theil, falls er bebaut werdeu soll, den im Z 55 
bezeichueteu Bedingungen entsprechen. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 6. 

Z 57. Für die Wirksamkeit der Feuerlöschgeräthe ist auf jedem zu 
bebauenden Grundstück ein freier Hofraum zu belasten: 

a., in dem Rayon der Steinbauteu ist bei Neubauten und, soweit 

möglich, auch bei vollständigen Umbanten ein Hosranm von mindestens 21. 
Fuß Länge und Breite srei zu lassen (eonf. Z 55); 

d., in den übrigen Stadttheilen muß jeder Gruudplatz eiueu unbe­
bauten, völlig freien Hofraum von mindestens 16 Quad.-Faden haben; 

doch ohne besondere Erlaubuiß uicht unter 4 Faden Miuimal-Dimensivn. 

Die Höfe dürfen nur mit feuerfestem Material gebrückt, keiuesfalls 
aber mit Brettern gedielt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Banwefens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, K 27. 

Z 58. Jeder Hof muß von der Straße oder dem öffentlichen Platz, 
an dem er gelegen ist, eine Einfahrt erhalten. Thorwege unter den Häu­

sern müssen wenigstens 9 Fuß breit und 10 Fuß hoch seiu. Offeue Zu­
fahrten dürfen nicht unter 10 Fuß Breite augelegt werdeu. Bei überbauten 

Durchfahrten müssen die Seitenwände massiv, die Durchfahrt selbst aber 
überwölbt sein. (ef. ß 55.) 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauweseus iu der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 28. 
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K 59. Um zu allen Gebäuden, welche auf einem Grundstück belegen 

sind, gelangen zu können, muß zu denselben eine freie Zufahrt von min­
destens 10 Fuß Breite offen bleiben. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, K 30. 

ß 60. Jedes Gebäude muß einen Ausgang zur Straße haben. Ge­

bäude, welche 100 Fuß uud mehr Länge in der Fronte haben, müssen 2 

Ausgänge nach der Straße erhalten. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 29. 

ß 61. Steinerne Gebäude an der Straße haben sich in ihrer Höhe 
vom Trottoir bis zum Karniß nach der Breite der anliegenden Straße zu 

richten. Wo die Straße weniger als 30 Fuß Breite (von Haus zu Haus 
gerechnet) hat, da dürfen keine Häuser von mehr als 3 Stockwerken erbaut 

werden; bei einer Straßenbreite von 30 Fuß und mehr sind 3- und mehr­

stöckige bis zur Höhe von 11 Faden, vom Trottoir bis znm Karniß ge­

rechnet, erlaubt. Dachwohnungen in steinernen Gebäuden werden nicht als 

Stockwerk gerechnet. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, § 18. 

Z 62. Steinerne Gebäude dürfen in beliebiger Länge, ohne Zwischen­
räume uebeu einander und hart auf den Grenzen aufgeführt werden, jedoch 

müffen Gebäude, die auf den Grenzen verschiedener Grundplätze liegen, ein 
jedes für sich eine selbstständige Grenze oder Umfassungsmauer und im 
Dache eine selbstständige Brandmauer haben. In ausgedehnten Gebäuden 
siud wenigstens von 84 zu 84 Fuß besondere Brandmauern anzulegen, 

In denjenigen Gebäuden, deren Bestimmung nachweislich einen grö­
ßeren freien ungetrennten Bewegungsraum erfordert, ist eine größere Aus­

dehnung als 84 Fuß zu gestatten. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 31. 

ß 63. Im Innern steinerner Gebäude brauchen die Wände, auf denen 

keine Balken ruhen und welche weder zu Schornsteinen dienen, noch Brand-

noch Feuermauern bilden, nicht massiv ausgeführt zu werden, müffen aber 

mit Kalkbewnrf versehen sein. 
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Anm. Bei Bau- und Umbauten müssen Speicher, Ställe, Holz­
schauer, Heubödeu durch massive Mauern, resp. Gewölbe, von Wohn- und 
heizbaren Räumen getrennt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, K 33 uud ergänzendes Ortsstatnt von 
1885. xet. 2. 

ß 64. Die Umsassnngs- oder Grenzmauern steinerner Gebäude, 
— Mauern, welche die Verbreitung des Feuers verhindern sollen, (Brand­
mauern), oder an denen Feuerungen liegen, (Fenermauern), Wände an 

Treppen und innern Hauptmauern, an denen Balken ruhen, — müssen von 
Grund aus massiv aufgeführt werden. 

Die Außen- und Umfasfungswände hölzerner und ebenso die Grenz- und 

Brandmauern steinerner Gebäude, welche an der Grenze eines nachbarlichen 
Hauses oder Grundstücks liegen, oder weniger als 3 Fuß von derselben 

entfernt sind, dürfen zur Greuze hin keinerlei Oeffnnngen haben. In Wän­
den, welche nur theilweise zu Feuermanern dienen und nicht zugleich Brand­
giebel bilden, sind Oeffnnngen, nach Ermessen der Baubehörde, in der 
gehörigen Entfernung von der Feueranlage gestattet. Die Stärke einer 
Grenz- uud Brandmauer darf nirgend weniger als die Länge von 1'/'2 

Ziegel betragen; jedoch, wo Holzwände auf eiue solche Mauer stoßen, muß 
diese noch um einen halben Ziegel verstärkt werden. Eine Brandmauer 

muß über die Dachfläche des Hauses mindestens um IV2 Fuß hervorragen, 
uud in dieselbe dürfen keinerlei Holztheile, wie Balkenköpfe und dergl. 
eingelassen sein-

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, H 32. 

tz 65. In steinernen Gebäuden müssen alle Anbauten, Freitreppen, 
Gallerieen, Terrassen, Gesimse und dergleichen, ebenso in den Stadttheilen, 
in denen ausschließlich nur in Stein gebaut werden darf, Verzäumuugen 
und Thürpforten aus Stein gemauert oder aus feuerfestem Material erbaut 
werden. Balkons dürfen nur auf sicheru und feuerfesten Trägern ruhen 
und dürfen nicht hölzerne Geländer erhalten. 

vergl. Swod Bd. XII, Baureglement, Art. 354. 

ß 66. In steinernen Wohngebäuden muß jeder für sich bestehende 
Wohn- oder heizbare Ort oder Raum durch eine feuerfeste Treppe erreicht 
werden können, die entweder aus Eisen ohne Holzbekleidung, oder aus 
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Stein, mit und ohne Holzberleidung constrnirt, von massiven Wänden um 

schlössen uud mit steinernen Podesten versehen ist. Die Decken müssen 
überwölbt sein; hölzerne Verschlage unter Treppen sind verboten. In 

Gebäuden, welche über dem ersteil Stock einen ausgedehnten andern bewohn­
baren Raum aus Holz haben, müssen wenigstens 2 Treppen vorhanden sein; 

die Treppen in dem steinernen Theil des Hauses sollen aus feuerfestem 

Material bestehen. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Banweseus in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 34. 

Z 67. In größeren Gebäuden mnß jeder Flügel vou mehr als 12 

Faden eine feuersichere Haupt- oder Nebentreppe erhalten. Desgleichen 
müssen iu öffeutlicheu Gebäuden, wie in Gebäudeu, in deren oberen Ge­

schossen zahlreiche Versammlungen stattfinden, alle Treppen fenersicher 
constrnirt sein. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Banweseus in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 35. 

Z 68. Die Zwischenräume zwischen hölzernen Gebänden dürfen nicht 
weniger als 4 Faden, und die Entfernung solcher Gebände vou der hiuteren 

Grenze des Grundplatzes darf nicht weniger als 2 Faden betragen. In 

Abweichung von dieser Regel ist die Errichtung hölzerner Gebäude in gerin­
gerer Entfernung und selbst auf der Grenze des Grundsatzes gestattet, 
falls auf der Seite des benachbarten Grundstücks eine Brandmauer 

aufgeführt wird. 
In neu zu gründenden oder im Bau begriffenen Stadttheilen ist die 

obige Bestimmnug streug einzuhalten, auch in den Fällen, wo nach Art. 
361 des rufs. Baureglements Brandmauern an Stelle jener Zwischenräume 
treten. 

Swod Bd. XII, Baureglemeut, Fortsetzung von 1876, Art. 361. 

§ 69. Wenn auf dem, dem Baugrunde angreuzeudeu Grundstück be­

reits Baulichkeiten bestehen, dereu Abstand von der gemeinsamen Zwischen­

grenze weniger als die gesetzlich festgestellte Eutfernuug zwischen zweien 
Gebäuden beträgt, so müssen die auf dem Bangrnude neu zu errichtenden 

Gebäude um soviel abgerückt werden, als zur Herstellung des gesetzlichen 
Zwischenraumes ersorderlich ist, es sei denn daß solche Gebäude zur Greuze 
hin mit Brandmauern versehen werden. 

Swod Bd. XII, Baureglemeut, Fortsetzuug vou 1876, Art 361. 
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ß 70. Hölzerne Gebäude, sie mögen Wohnhäuser oder unbewohnbare 

Häuser sein, dürfen (Fabriken ausgenommen) nicht mehr als 12 Faden 
lang sein. 

Swod Bd. XII, Baureglemeut, Fortsetzung von 1876, Art. 361. 

§71. Die in den 68—70 festgestellten Bestimmungen, werden 
allmälig, nur bei der Coucessioniruug neuer Bauteu durchgeführt; deshalb 

sollen Reparaturen schon bestehender Gebäude, die nicht jenen Bestimmungen 
entsprechend situirt sind, unbehindert sein. 

Swod Bd. XII, Baureglement, Fortsetzung von 1876, Art. 361. 

§72. Blitzableiter dürfen nicht auf die Straße geleitet werden. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 37. 

ß 73. Jedes Grundstück, welches mit einem Wohnhanse bebant ist, 

muß, wenn es nicht wegeu der Bodenbeschaffenheit unmöglich sein sollte, 
entweder eiueu Bruuueu, eine Pumpe oder die Mündung einer Wasser­

leitung haben. Bei größeren Grundstücken, die mehr als einen geschlossenen 

Hof habeu, ist auf jedem Hof ein besonderer Brnnnen anzulegen. Brunnen 

müssen mit einem Deckel oder mit einem Pumpenstock versehen sein. 
Oblig. Verordnung Zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, tz 38. 

§ 74. Au Stelle des Brunnen können auf den Grundstücken, wo die 

städtische Wasserleitung vorüberführt, den Feuerlöschzwecken entsprechende 
Wasserstöcke angebracht werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, § 39. 

Z 75 Dachdeckuugeu müsseil aus feuerfestem Material, d. h. Metall, 

Schiefer, Ziegel, ausgeführt werden, desgleichen Dachrinnen, Abfallröhren 

und fog. Wetterdächer. Die vorhandenen Bretterdächer dürfen nicht reparirt 

werden und müssen spätestens im Lanse von 6 Jahren nach Einführung 
dieser Bauorduuug beseitigt sein. In dem Rayon der Holzbauten ist es 

gestattet, auch für Wohngebäude Pappe zu verwenden; Schindel oder sog. 
Pergeldächer sind in keinem Falle statthast. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Banweseus in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 36. 
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ß 76. Es wird dem Ermessen des Bauenden anHeim gegeben, die 

Eoustruetion der Dächer deu klimatischen Verhältnissen, sowie den gebräuch­
lichen durch die Bauorduuug gestatteten Materialien angemessen zu wähleu, 

d. h. Pappdach, Ziegeldach mit Verstreichnng oder auch Bretter, Blechdach, 
Schieferdach. Schindel- und Bretterdächer sind dagegen nicht erlaubt. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 20. 

L. Anordnung der Fenernngsanlagen. 

K 77. Alle Feuerungsstätten, Herde, Essen und dergleicheu müssen 
brandsicher, d. h. aus feuerfestem Material ausgeführt uud von allen Holz-

theilen, wie uuten genauer augeführt, gehörig eutferut angelegt werden. 

Auch darf Niemand Oefen, Küchenherde und andere Feuerungsstätten un­
mittelbar an der Mauer eines fremden Hauses errichten. 

Anm. Die Anwendung der Bestimmungen über nenanfzustellende 

Fenernngsanlagen soll auch auf bestehende Fenernngsanlagen, welche sich 
als feuergefährlich erweisen, ansgedehnt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 40 nnd ergänzendes Ortsstatut vom 
I. 1885, pet. 5. 

K 78. Küchenherde dürfen nnr an einer Brand- oder Fenermaner 

errichtet werden und alle Fachwerk- uud Holzwäude uud die Deckelt iu deu 

Küchen sind zu berohren und zn bepnhen. Oefen nud Feueruugsstätteu 
dürfen uicht au Fachwerk oder Holzwände gelehnt werden, fondern müssen 
wenigstens um 10 Zoll von denselben abstehen, — oder es ist an der Stelle, 
wo eine Feueranlage hiukommeu soll, die Wand bis auf eiueu Fuß vom 

Ofen oder der soustigeu Feuernngsstätte auszuschneiden und mit Ziegeln 

auszufüttern. 

Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, tz 41 uud ergänzendes Ortsstatut vom 
I. 1885, pet. 1. 

H 79. Oefen znr Heizung mtt erwärmter Luft uud ähnliche Feueruugs-
aulageu dürfeu uur auf gemauerten Fundamenten innerhalb eines mit 
massiven Wäuden umschlossenen und umwölbten Raumes errichtet werdew 
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Die Leitung der erwärmten Luft ist nur in feuersicheren Röhreu gestattet, 

welche, gleich den Schornsteinen, von allem Holz entfernt bleiben müssen. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 42. 

Z 80. Von einer hölzernen, mit Kalk oder Gyps beworfenen Zim­

merdecke muß die obere Kante eines Ofens wenigstens um 1 Fuß, von 

einer unbeworfenen Decke aber mindestens IV2 Fuß entfernt bleiben. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, K 44. 

K 81. Bei Küchen oder offenen Fenernngen ist über der Feuerung eine 

gewölbte Kappe auf Steiu- oder Eiseustützeu anzubringen. Bei Küchen mit 

verdeckten Herden, den sog. englischen, ist keine Kappe erforderlich. Wird 

dieselbe jedoch angebracht, so muß sie aus feuerfestem Material coustruirt seiu. 

Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauweseus in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, § 45. 

H 82. Der Herd einer Feuerungsstätte muß, wem: er auf eiuer höl-

zerueu Unterlage zu stehen kommt, welche wenigstens 6 Zoll stark sein 
mnß, vou dieser durch eiue eiserue Platte oder ein massives Fundament 

vou mindestens 3 Zoll und durch eiue Luftschicht oder einen freien Zwischen­
raum vou weuigsteus 6 Zoll getreuut oder isolirt sein. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 43. 

§ 83. Vor deu Heizlöchern der Küchenherde, Kamine und Oefen 

ist der Fußboden mit Eifenblech, Ziegeln oder Steinplatten zu decken. 
Diese Bedeckung muß miudesteus IV2 Fuß breit uud zu jeder Seite um 

1 Fuß läuger als das Heizloch seiu. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Banwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 46. 

K 84. Schornsteine dürfen in keinem Falte auf eiuer Balken-Unter-
lage oder einem Ofen stehen, fondern müssen immer von Grund aus snn-
dirt, die Wände des Schornsteins aber mindestens einen halben Ziegel 

stark sein; Schornsteine dürfen nicht mit Lehm, sondern müssen mit Kalk 
gemauert uud damit in- und auswendig verputzt seiu. In steinernen Ge­
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bäuden sind die Schornsteine, wo die Disposition es erlaubt, in Capital-
Manern oder an solchen aufzuziehen. 

Oblig. Verorduuug zur Regelung des Banweseus in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 47. 

K 85. In der Regel sind Schornsteine lothrecht anzulegen, jedoch in 
oder an massiven Mauern von zwei Ziegeln und mehr Stärke können sie 

mit der Mauer verbunden, auch geschleppt werden. Die Richtung der ge­
schleppten Röhren muß mit der Horizoutalliuie einen Winkel von wenigstens 

45 Grad bilden. Das Schleppen der Schornsteine durch und auf Holz, 
sowie die Aufsatteluug und Unterstützung derselben dnrch Balken, Wechsel, 
ete. oder überhaupt durch brennbare Constrnctionstheile ist verboten. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor­
pat vom I. 1882, Z 48. 

Z 86. Die Wände der Schornsteine müssen mindestens 6 Zoll stark 
sein uud mit der äußern Fläche von allen Holztheilen wenigstens 6 Zoll 
entfernt bleiben. Der dadurch entstehende Zwischenraum ist iu deu Deckeu 

uud Lageu zu vermaneru. Schornsteine für gewerbliche Feuerungen müffen 
1 Ziegel oder lOV? Zoll starke Wäude erhalteu. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 49 und ergänzendes Ortsstatnt vom 
I. 1885, p. 3. 

H 87. Zwischen nebeneinander laufenden Schornsteinen darf kein 

Balken durchgeführt werdeu, selbst dann nicht, wenn derselbe mit einem 
halben Ziegel verblendet wird. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus in der Stadt Dor­
pat vom I. 1882, ß 50. 

ß 88. Die Schorusteiue uud Feueressen müssen über die Dachfläche 
hinaus wenigstens 3 Fuß, uach Maßgabe der Lage des Gebäudes aber 

noch höher aufgeführt werdeu. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt Dor­

pat vom I. 1882, Z 51. 

K 89. Die Schorusteiue müssen so eingerichtet sein, daß sowohl die 
Reinigung derselben, als auch die Beseitigung des ausgekehrten Rnsses be­
quem stattfiudeu kauu. Von: Bodenraum aus ist ein bequemer Zugaug zu 

den Schornsteinen dnrch Luken im Dach herzustellen und an geeigneten 
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Stellen, jedoch nicht im Bodenraum, sind die Thurm zur Fortschaffuug 
des Russes anzubringen. Wo Kellergeschosse, hohe massive Unterbauten, 
:c. vorhaudeu, sind die Reinignngsthüren der Schornsteine hier anzubringen. 

In jedem Falle müssen die Reinignngsthüren der Schornsteine derartig an­

gelegt sein, daß stets eine möglichst schnelle und bequeme Fortschaffuug des 
Russes vor sich gehen kauu. Jeder Schorusteiu muß mit eiuer Neiuiguugs-
thür und mit eiuem sog. Sack, wo möglich im Unterbau oder Kellergeschoß, 

versehen sein. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt Dor­

pat vom J.'l882, ß 53. 

ß 90. Die Form des Onerschnittes der Schornsteine von Stnben-

öfen nud geschlossenen Feueruugeu, sowie überhaupt solcher Schorusteiue, 
durch welche Rauch allem uud uicht zugleich Dämpfe abgeleitet werden, 
kann rechtwinklig oder rund sein; ihre lichte Weite oder beziehungsweise 

der Durchmesser darf uicht weuiger als 6 Zoll betragen; bei Küchen-

Schornsteinen, welche zugleich zur Dampfableitung dienen, ist der Quer­
schnitt iu keiuem Falle uuter 10 Zoll zu bemesseu. 

Oblia. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus in der Stadt Dor-
' pat vom I. 1882, § 54. 

Z 91. Für Kamiuheizuugen und offene Küchenherde müssen für jede 

Etage selbststäudige Rauchröhreu aufgeführt werdeu. 
Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauwefeus iu der Stadt Dor­

pat vom I. 1882, ß 52. 

ß 92. Schorusteiue, welche durch Gelasse führen, in denen leicht eut-
züudliche Gegeustäude aufbewahrt werdeu, oder durch Bodenräume, die als 
Ablegekammern für Hansgegenstäude dieuen, sind in einer Entfernung von 

1V'2 Fuß mit eiuem durchsichtigen Latten- oder ähnlichem Verschlage zn 
nmgeben, damit der Zwischenraum uubenntzt uud uur behufs Untersuchung 
des Schornsteins zugänglich bleibt; bei Ställen, Heuböden uud Holzschup­
pen muß der betreffende Zwischenraum miudesteus 3 Fuß betragen. 

Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, Z 57. 

§ 93. Eiserne Rauchröhreu, die aus Oefen oder Fenernugeu zu 

Schvrusteiueu führeu, müsseu entweder aus doppeltem Eifenblech mit einem 
Zwischenräume von 1'/^ Zoll construirt sein, oder mit Dachpfannen, Lehm 
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oder Thon umfüttert werden und dürfen nicht weniger als 1V^ Fuß uuter 

und nicht weniger als 1 Fuß über, oder neben Holz vorbeigehen. Auch 
sind sie mit Vorrichtungen zum Reinigen zu versehen und in Räumen, in 
denen leicht entzündliche Gegenstände aufbewahrt oder verarbeitet werden, 

garnicht zu gestatten. Rauchröhren aus Oefen oder Feuerungen nach dem 

Schornsteine dürfen nicht durch uubewohnte Räume geführt werden. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat' vom I. 1832, K 55 und ergänzendes Ortsstatut vom 
I. 1885, xet. 4. 

Z 94. Räucher-Kammern dürfen nicht auf einer Balken-Anlage ruhen, 

und müssen ganz massiv aufgeführt und mit eisernen Thüren versehen sein. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 56. 

Cap. V. 

Bestimmungen üöer das Aenßere von Wanten. 

§ 95. Die Baueommifsiou hat darauf zu achten, daß Steingebäude 
nicht ohne Haupt-, Trieb-, Gurt und Sockelgesimse erbaut werden. Das­

selbe gilt für Holzbauten, die im Styl von Steingebäuden ausgeführt werden. 

Jnstrnetion für die Baueommiffion. Vergl. Swod Bd. XII, Forts, 
von 1876, Art. 322. 

s 96. Die Baneommission ist verpflichtet, den Bau von Holzgebäu­
den im Holzbaustyl mit weit überhängenden Dächern nur dann zu gestatten, 
wenn dieselben entweder sehr hohe Räume euthalteu oder über dem Par­

terre eiueu Kuiestock aufweisen, so daß eine Friesbildnng möglich wird und 
die Fettster unter dem Dache nicht verdunkelt werden. 

Jnstr. für die Baueommiffion. 

§ 97. Die Baueommiffion soll auch bei Coneesfionirnng des Baues 
eines au der Straße gelegenen Nebengebäudes in Bezug auf Höhe und 
Fa^ade die für Wohngebäude geltenden Bestimmungen anwenden. 

Jnstr. für die Baueommiffion. 

K 98. Oeffentliche Gebäude, insbesondere Kirchen, müssen von allen 
Anbauten frei bleiben. Höfe und Gärten an der Straße oder an Prome­

naden sind mit Verzännnngen zu versehen, die eine Höhe von 10 Fuß 
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über dem Niveau des Fußsteiges, beziehungsweise der Promenade, nicht 
überschreiten dürfen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauweseus in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, tz 7. 

ß 99. Die Verzännnng zwischen den Baulichkeiten zweier angrenzen­
der Grundstücke oder desselben Grundstückes ist nach einer Fa^ade herzustellen. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, § 9. 

§ 100. An der Straße belegene Baulichkeiten, Zäune, Pforten dürfen 
nicht mit grellen, dem Auge schädlichen Farben, namentlich nicht weiß ge­
strichen werden. Wenn ein Haus in verschiedenen Farben bemalt werden 
soll, so muß solches auf der zur Bestätigung vorgestellten Fa^ade angegeben 
sein. ' Steinerne, an der Straße belegene Gebäude sind, falls sie nicht als 

Rohbau eoneessionirt werden, spätestens innerhalb 4 Jahren nach Herstellung 
des Baues zu verputzen, resp. zu tünchen. Diese Bestimmung hat rück­
wirkende Kraft. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 21. 

Cap. VI. 

Bestimmungen in Bezug auf öffentliche Gesundheitspflege. 

Z 101. Wohugebäude müssen ohne Ausnahme durch Glas, Cemeut, 
Asphaltschichteu oder ähnliche Mittel von der Erdfenchtigkeit lsolirt werden. 

Ergänzendes Ortsstatut vom I. Z885, pet. 6. 

ß 102. Die Baucommission hat darauf zu achten, daß die lichte 
Höhe der Stockwerke eines Wohngebäudes nicht weniger als 8 Fuß betrage. 

Jnstr. für die Baucommission. 

s 103. Steinerne Häuser, die im Verlans eines Jahres erbaut wor­

den sind, dürfen nicht früher, als ein Jahr nach Beendigung des Baues 
von außen stneaturt werden. Außerdem sind die allgemeinen Regeln zur 
Austrocknung der Wände zu beobachten. 

Swod Bd. XII, Baureglement, Art. 355. 

ß 104. Salzkeller müssen eine von der Mauer abstehende Holz-Verklei-
dnng erhalten. Kellergeschosse dürfen bei Holz- wie bei Steinhäusern nur dann 
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zu Wohnungen eingerichtet werden, wenn deren Fußboden mindestens 2 
Fuß über dem Niveau des Grundwassers, deren Decke aber wenigstens 4 

Fuß über dem Niveau der Straße liegt. Auch müssen die Manern und 

Fußböden solcher Kellerwohnungen gegen das Eindringen nnd Aufsteigen 
der Erdfeuchtigkeit mittelst Drainage, Pappe, Asphalt, Glas, Blei oder 

andere Vorrichtungen geschützt werden. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 22. 

ß 105. Bei jedem Wohng'ebände, gleichgültig ob aus Holz oder 

Steiu, muß uach Möglichkeit für die Anlage warmer nnd zugloser Abtritte 

gesorgt seiu, wobei hauptsächlich auf Folgendes zn sehen ist: 
a. daß der Unrath in wasserdichten, von allen Seiten verschlossenen 

Behältern, welche sich außerhalb des Fundaments mit Jsolirnng vor dem­

selben befinden müssen, aufgenommen wird; 
b. daß der Unrath aus diefeu Behältern möglichst bequem entfernt 

werden kann; 
o. daß die Dünste nnd Gase des Unraths nach Möglichkeit abgeleitet 

und unschädlich gemacht werden lind zwar dnrch möglichst direete Canal-
verbinduug der Privatgrube mit dem nächsten, besonders mit dem Küchen­
schornstein, und dnrch Anlage von Kaminen mit vorg. Caualverbiudung. 

Wo der genannte Abzug aber nur in einem Schornstein geleitet werden 

kaiin. dessen Luftsäule uur im Wiuter erwärmt wird, muß der Schornstein 
in dem untenstehenden Stockwerk oder Keller mit einer Heizvorrichtung nnd 

Rost verseheu sein, um die Luftsäule des Schorusteins auch im Sommer 
kräftig erwärmeu zu könueu. 

Anm. Sogenauute perpetuirliche Abtritte sind uicht gestattet. 
Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, § 23. 

§ 106. Die Aulage von Ställen und Düugerstätteu uach der Straßen­

seite ist nicht gestattet, ebensowenig dürfen Ausgüsse oder übelriechende 

Abflüsse aus deu Häufern anf die Straße geleitet werden. 
Oblig. Verordnuug zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, K 16. 

§ 107. Schweineställe, desgl. Mistgrnben und Düngestätten, dürfen 

nicht au gemeiuschaftlichen Zäunen nnd Manern angelegt werden, fondern 



35 

drei Fuß von des Nachbars Grenze entfernt, es fei denn daß der Nachbar 

felbst bereits eine folche Vorrichtung an der Grenze hat. 

Vergl. Provinzialrecht Th. III, Art 983. 

Z 108. Abtritte, welche außerhalb des Wohngebäudes in desfen näch­
ster Nähe angelegt werden, dürfen nicht ohne besondere Erlanbniß der 
Nachbarn und Einräumung als Servität in einer Entfernung von weniger 

als 3 Fuß von der Straße und von mindestens 5 Fuß von der Grenze 
des Nachbarn angelegt werden, es sei denn daß dieser an der entsprechenden 

Stelle selbst ein Privet besitzt. Alle Senkgruben müssen tiefer liegen als 
die Sohle der uächstbelegeuen Keller. Bei steinernen Senkgrnben müssen 
die Umfassungsmauern derselben entweder mit sog. hydraulischen Kalk oder 
Cement gemauert uud gedichtet, oder aber mit einem hölzernen, in die 

Grube zn versenkenden oder transportablen, kalfaterten und gepichten Kasten, 

und die Seukgrube außerhalb mit bequemer Abfuhr versehen sein. Falls 

die Senkgrnbe nicht überwölbt oder mit befestigtem Verschlusse versehen ist, 
muß dieselbe mit Bohlen belegt werden, die wenigstens 1 Fuß unter dem 

Pflaster zu liegen kommen. Bei jeder Grube, ob Holz oder Steiu, ist aber 

fowohl der Fußboden der Grnbe, als auch dereu Umfassuugswäude, (Mau­
ers, vom umliegenden Erdreich mittelst einer wenigstens 6 Zoll starken 

Lehmschicht zu isoliren, und müssen die Luftreiuigungs^Cauäle über das 

Dach des Hauses hiuausgehen.. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 24. 

Z 109. Das Dunst-Ableitungsrohr kann aus Holz, glafirtem Thon, 

Metall oder Steiu augefertigt fem. Die sog. Abfallröhren, welche ebenfalls 
aus vorgenannten Materialien auszuführen siud, müssen jedoch wenigstens 

3 Zoll von der nächsten Umfaffnngswand oder Mauer abstehen. Thon­

röhren in die Mauer eiuzulaffen, ist gestattet. Ist das Rohr aus Holz 
gefertigt, so muß es eiue Umkleidnng erhalten, gehörig verkalsatert und 

verpicht seiu und in einer Entfernung von 5 Fuß mit eisernen Ziehbändern 

oder Ringen versehen werden. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 25. 

110. Jsolirte, auf dem Hofe stehende Abtritte sind zwar zn dulden, 

sie müssen aber ebenfalls geschlossene und wasserdichte Senkgruben haben, 
wie sie in § 108 ausgeführt siud. Auch diese Abtritte müssen, wenn thnn-
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lich, durch ein Abzugsrohr mit dem nächsten Schornstein des Wohngebän-
des in Verbindung gesetzt, oder aber mit einem eigenen, über das Dach des 

Abtritts hinausgehenden Holz-Abzugsrohr versehen sein. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, § 26. 

Cap. VII. 

Bestimmungen über Entwässerungsanlagen nnd Wanten am Wasser. 

Z III. Die Ufer des Embachs dürfen in einer Breite von mindestens 

5 Faden weder mit Gebäuden noch Gärten oder sonstigen Anlagen bebaut 
werden. Ausnahmen von dieser Bestimmnng können vom Stadamte nur 

im öffentlichen Jnterresse und nur soweit zugelassen werden, als das Frei­
lassen des Embachufers in einer Breite von weniger als 5 Faden keine 

Beeinträchtigung der Schifffahrer und Holzflößenden begründet. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 4. 

ß 112. Zur Entwässerung festliegender Grundstücke, oder zur Ab­
leitung des Grund- wie des Tageswassers, sind Verbindungsröhren in 

öffentliche Entwässerungsanlagen nur gestattet mit Genehmigung der Be­

hörde, unter deren Aufsicht die betreffende öffentliche Entwässerungsanlage 
sich befindet. Die bei den Trnmmen vorhandenen Schlammkasten müssen 
stets bis zum Niveau des Straßenpflasters geführt und dann mit stark ge­

beerten Balken belegt werden. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 64. 

Z 113. Abzüge ans Abtritten, Senk-, Mist- oder Abfallsgrubeu 

und ähnlichen Sammelpunkten für Unrath dürfen weder in den Embach 

noch in öffentliche, offene oder unterirdische Entwässerungsanlagen ge­
leitet werden. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, § 73. 

Cap. VIII. 

Allgemeine Bestimmungen über gewerbliche Anlagen. 

§ 114. Die Berechtigung nnd Erlanbniß zur Anlage und zum Be­
triebe von Fabriken, Industrie- uud gewerblichen Anstalten wird in Grund­
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läge der Fabrik- und Gewerbeorduuugeu von der gesetzlichen Autorität 

eingeholt. 
Die Bauconeessiou zur Ausführung der zu Fabrikeil uud gewerblichen 

Anlagen erforderlichen Baulichkeiten steht der städtischen Baubehörde zu, 

welche sich iu solcher Beziehung im Allgemeinen nach der Instruction für 
die Baueommiffion uud fpeciell nach den nachfolgenden Regeln zu richteu hat. 

Städteorduuug von 1870, Art 115. 

ß 115. Fabriken und gewerbliche Anstalten zerfallen, je nachdem sie 

die öffentliche Sicherheit nnd Sanität, sowie das Interesse der Nachbarn 
durch schädliche Ausdünstungen, Feuergefährlichkeit, Belästiguug durch Dampf, 
Ranch, Geräufch, :c. mehr oder weniger gefährden, in drei Claffen. Je 
nach dem Grade der Gefährlichkeit oder Bedenklichkeit der projeetirten An­

lage richtet sich das Maß, in welchem sich die Baubehörde unter den ob­
waltenden Umständen von der Anlage genaue Keuutuiß zu verschassen und 

die Ergebnisse des Festgestellten in Berathnng zu ziehen nnd zu beurtheilen 

hat, iu wie weit das vorliegende industrielle Juteresse mit den öffentlichen 

und Privatinteressen sich vereinigen läßt. 

Jnstr. an die Baueommiffion. 

ß 116. Zur ersten Classe der gewerblichen Anstalten gehören alle 

diejenigen, welche wegen ihrer Gefahrlosigkeit in allen Theilen der Stadt 

errichtet werden können, sofern nicht etwa der Umfang ihres Betriebes uoth. 

wendig macht, dieselbe in eine andere Clasfe zu locken. 
Zur zweiten Classe gehören diejenigen, welche nur bediuguugsweise 

uud mit Beobachtung besonderer Vorsichtsmaßregeln ausschließlich in ent­
fernteren, weniger bebauten Stadttheilen bestehen dürfen und in Beziehung 

auf Belästigung der Nachbarn durch Rauch, Dampf, Geräufch :c., ferner 
in Beziehung auf Verwendung feuergefährlicher Materialien, auf Auorduuug 
größerer Feuerungen, auf den Betrieb mittelst Dampfkraft und auf Eutwi-
ckeluug, Verweuduug>der Bereitung schädlicher Gase und Substanzen besondere 

Vorkehrungen uud Maßnahmen erheischen, sofern sie nicht wegen des Umsanges 
ihres Betriebes nnd sonstiger Gründe in die dritte Categorie zu locireu siud. 

Endlich zur dritten Classe gehören diejenigen, welche, als absolut 
schädlich, nnr außerhalb der Stadt au isolirten Orten errichtet werden kön­
nen und bei welchen die für die Anstalten der zweiten Classe einzuhaltenden 

Vorkehrungen uicht ausreichen. 
Jnstr. für die Baucommission. 

3 
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H 117. Der Inhalt des Bangesuchs nebst deu dazu gehörigen Bor­

lagen, die demnächst einzuhaltenden Wahrnehmungen der Baubehörde, die 
Art und Weise der Ausführung des Baues, die Verpflichtungen und Ver­

antwortlichkeiten bei der Bauausführung normiren sich uach den allgemeinen 

Bestimmungen der Bau-Gesetze. Je nach der Beschaffeuheit der auszufüh-
reudeu gewerblichen Anstalten sind von den Jmpetranten außerdem alle 

diejenigen Vorlagen zu beschaffeu, welche zur Beurtheiluug des Umfauges 
und der Art und Weise des Betriebes der Anstalt von der Baubehörde für 

nothwendig erachtet werden. 

Jnstr. an die Baucommission. 

Z 118. Die Gebäude der Fabriken uud gewerblichen Anlagen müssen, 

je nach ihrer Größe, zwei und mehr Ausgäuge und zwei und mehr Trep­
pen haben. 

In steinernen Gebäuden sind die Treppen aus feuerfestem Ma­

terial herzustellen und zwar in jedem Gebäude, welches mehr als eiu 
Stockwerk hat, und mehr als 12 Faden lang ist, wenigstens 2 solcher Trep­

pen. Bei zweistöckigen hölzernen Fabrikgebäuden von mehr als 12 Faden 
Länge siud 2 Treppen aufzuführen, von welchen die eine eine Außentreppe 

mit Absätzen sein kann. Jede dieser Treppen muß aus alleu iuuereu Räu­
men einen direeten bequemen Ausgang gewähren. 

Anm. Hinsichtlich der schon bestehenden Fabriken nnd gewerblichen 
Anstalten, deren Eigenthümer obigen Bestimmungen nachzukommen uicht 

im Staude sind, hat die städtische Verwaltung im Einvernehmen mit der 
Polizei-Verwaltung die erforderlichen Anordnungen zur Sicherstellung der 
Arbeiter gegen Feuersgefahr Zu treffen. 

Swod Bd. XII, Baureglement, Fortsetzung vom I. 1876, Art. 411. 

Z 119. Fabriken und industrielle Anstalten unterliegen zwar nicht 

den allgemeinen Vorschriften hinsichtlich der Fa^ade, doch ist architectouifche 
Regelmäßigkeit in Bezug auf die äußere Gestalt der Gebäude zu beobachten. 
Es dürfen hölzerne Fabrikgebäude länger als 12 Faden erbaut werden. 

Sobald dieselben zugleich Wohuloeale enthalten, müssen die letzteren durch 
Braudmaueru abgetheilt werden. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, § 77. 

Z 120. Die Grnudplätze, auf welcheu gewerbliche Austalteil errichtet 
werdeu sollen, müffeu uach dem Verhältuiß ihrer Größe uud ihres Betrie­
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bes einen geräumigen, völlig freien Hof, uud die dafelbst befindlichen Bau­
lichkeiten mindestens die allgemeiu geltende Entfernuug vou eiuauder, vou 

beuachbarteu Gebäuden und von den Grenzen haben. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 76. 

ß 121. Die Eröffnung einer neu angelegten oder umgebauten Anstalt, 

welche größerer Feuersgefahr ausgesetzt ist, oder mit Feuer- oder Dampf­
kraft arbeitet oder gefuudheitsgefährlich, darf uicht eher stattfiudeu, als bis 
dieselbe auf Anordnung des Bauamtes, durch weu gehörig, besichtigt und 

ealle Sicherheits-Maßregeln für genügend befunden find. 
Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, Z 78. 

K 122. Die gewerblichen Anstalten I. Classe können wegen ihrer 
gänzlichen Ungefährlichkeit überall in allen Stadttheilen und lediglich unter 
Einhaltung der allgemeinen Bauregeln angelegt werdeu. 

Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus in der Stadt 

Besondere Man regeln für einzelne Arten gewerblicher und anderer 
Anlagen. 

ß 123. Austalten, welche mit schädlichen Substanzen arbeiten oder 
schädliche Gase ausdünsten, dürsen nur in genügenden Entfernungen von 

Wohnhäusern uud gäuzlich ifolirt augelegt uud müffeu mit deu uöthigeu 
Ableituugeu Verseheu werden. 

Oblia. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat von 1882, § 83. 

§ 124. Badstuben sind so anzulegen, daß sie zur Ableitung des ver­

brauchten Wassers gehörige Abzugsleitungen erhalten. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauweseus in der Stadt 

Dorpat vom 1.1882, Z 84. 

Z 125. Badstnben müssen aus 2 getreuuteu Abtheilungen für das 

männliche uud weibliche Geschlecht mit besonderen, die betreffenden Auf­

schriften führenden Eiugäugen bestehen. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, ß 79. 

Cap. IX. 
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Z 126. Schlächtereien dürfen bis zur Errichtung von Communal-

schlachthösen nur entsprechend den vou der Stadtverordneten Versammlung 
bestimmten Vorschriften errichtet werdeu und mit Fleischbuden keine Ver­

bindung habeu. Die Schlüchtereieu müssen Vorkehrungen sür den Zu- und 
Abfluß von Waffer haben und mit gehörig verschlossenen Abfallgrnben 

versehen seiu. 
Oblig. Verorduuug zur Regeluug des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat vom I. 1882, H 86. 

Z 127. Schmieden dürfen nur in steinernen Gebäuden eingerichtet werden, 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Dorpat vom I. 1882, ß 87. 

Z 128. Anstalten, welche mit feuergefährlichem Material arbeiten, 

siud, je nach ihrer Beschaffenheit, von Wohnräumen zn isoliren, und die 
zur Aufbewahrung folcher Materialien bestimmten Ränme gehörig sicher 
und von dem Werkloeale und den Wohnhäusern getrennt, zu errichten. 

Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 
Stadt Dorpat von 1882, K 80. 

s 129. Anstalten mit größeren Feuerungen sollen besonders gesicherte 
Feueruugsaulageu haben und von Wohnräumen ifolirt fein. Sämmtliche 

Feuerungen find mit Vorrichtungen zum Aufsaugen uud Niederschlagen der 
Fuukeu zu versehen. Damit Rauch, Dämpfe und Ausdüuftuugeu uicht 
nachtheilig auf die Umgebuug einwirken, müssen die Schornsteine über die 

Dächer oder Nachbarshäuser hinausragen oder sonstige Vorsichtsmaßregeln 

getroffen werden. 
Oblig. Verordnung zur Regeluug des Bauweseus iu der Stadt 

Dorpat von 1882, § 81. 

Z 130. Anstalten, die mit Dampfmaschinen oder Dampfkesseln arbeiten, 
dürfen im Innern der Stadt nicht ohne besondere Erlanbniß der eompetenten 

Behörde errichtet werden. 
Oblig. Verordnung zur Regelung des Bauwesens in der Stadt 

Dorpat von 1882, K 82. 
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